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(54)  Strickwerkzeug,  beispielsweise  Auswahlplatine  oder  Nadel 

(57)  Ein  Strickwerkzeug,  beispielsweise  in  Form 
einer  Auswahlplatine  oder  einer  Nadel  für  Strickmaschi- 
nen,  weist  einen  flachen  Schaft  (1)  und  eine  im  Bereich 
einer  Schmalseite  des  Schaftes  vorkragend  angeord- 
nete,  längliche,  schmale  Steuerfeder  (6)  auf,  die  ein- 
stückig  mit  dem  Schaft  ausgebildet  und  lediglich  an 
einem  Endteil  mit  diesem  verbunden  ist.  Die  Steuerfe- 
der  begrenzt  mit  dem  ihr  zugewandten  schmalseitigen 

Bereich  (1  1)  des  Schaftes  einen  zu  dem  freien  Ende  der 
Steuerfeder  hin  sich  öffnenden  freien  Raum  (10),  der 
eine  konstruktiv  größtmögliche  Weite  aufweist.  Sie  ist, 
mit  ihrem  an  den  Schaft  anschließenden  Endteil  (8) 
unmittelbar  die  anschließende  Schmalseite  fortsetzend, 
an  diesen  angeformt. 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Strickwerkzeug,  bspw. 
eine  Auswahlplatine  oder  eine  Nadel  für  Strickmaschi- 
nen,  mit  einem  flachen  Schaft  und  einer  im  Bereich  s 
einer  Schmalseite  des  Schaftes  vorkragend  angeordne- 
ten  länglichen,  schmalen  Steuerfeder,  die  an  einem 
Endteil  mit  dem  Schaft  verbunden  ist. 

Beispielsweise  in  der  DE-OS  15  85  211  ist  eine 
Rundstrickmaschine  mit  elektronischer  Nadelauswahl  10 
beschrieben,  bei  der  die  Nadeln  durch  Stösser  in 
Gestalt  von  Auswahlplatinen  gesteuert  sind,  die  muster- 
gemäß  zwischen  einer  wirksamen  und  einer  unwirksa- 
men  Stellung  radial  hin  und  her  geschwenkt  werden 
können,  um  sie  dann  mit  einer  Hubkurve  in  und  außer  is 
Eingriff  zu  bringen.  Jede  dieser  Auswahlplatinen  trägt 
im  Bereiche  einer  Schmalseite  eine  vorkragend  ange- 
ordnete  Steuerfeder  nach  Art  eines  Federstäbchens, 
die  einenends  an  einem  Schaftteil  der  Auswahlplatine 
verankert  ist.  Diese  Steuerfeder  stützt  sich  im  Bereiche  20 
ihres  freien  Endes  gegen  ein  Widerlager  an  dem  Nadel- 
zylinder  ab  und  wirkt  als  Rückstellfeder  für  die  elektro- 
magnetisch  angesteuerte  Auswahlplatine. 

Zur  Verankerung  der  Steuerfeder  an  dem  zugeord- 
neten  Schaftteil  der  Auswahlplatine  ist  ein  Endteil  der  25 
Steuerfeder  etwa  haarnadelförmig  umgebogen  und  mit 
einem  Schenkel  in  eine  sich  endseitig  erweiternde, 
schlitzartige  Durchbrechung  des  Schaftteiles  einge- 
presst. 

Da  die  Steuerfeder  somit  mit  ihrem  Endteil  in  der  30 
schlitzartigen  Durchbrechung  des  Schaftteiles  der  Aus- 
wahlplatine  lediglich  eingespannt  und  damit  unter  Vor- 
spannung  reibschlüssig  gehalten  ist,  besteht  die 
Gefahr,  dass  bei  längerer  Betriebsdauer,  zufolge  der 
hohen  dynamischen  Belastung  der  Steuerfeder,  sich  35 
deren  Endteil  aus  der  schlitzartigen  Durchbrechung  des 
Schaftteils  der  Auswahlplatine  seitlich  etwas  herausar- 
beitet  mit  dem  Ergebnis,  dass  in  dem  zugeordneten 
Führungskanal  der  Nadel  und  der  Auswahlplatine  in 
dem  Nadelzylinder  eine  zusätzliche  Reibung  auftritt,  40 
was  unerwünscht  ist.  Auch  können  gelegentlich  unkon- 
trollierte  Maßänderungen  in  der  Lage  der  Steuerfeder 
zu  der  Auswahlplatine  auftreten,  die  ebenfalls  die  Funk- 
tion  der  Strickmaschine  beeinträchtigen. 

Grundsätzlich  Gleiches  gilt  auch  für  eine  aus  der  45 
US-PS  3,643,472  (Figur  10)  bekannte  Auswahlplatine, 
deren  Steuerfeder  mit  ihrem  Endteil  in  eine  etwa  recht- 
winklig  zu  der  Platinenlängsachse  verlaufende,  parallel- 
flankig  begrenzte  Durchbrechung  eingespannt  und  in 
deren  Achsrichtung  durch  ein  rechtwinklig  abgeboge-  so 
nes  Endstück  gesichert  ist.  Die  Platine  muss  dabei  mit 
einer  im  Wesentlichen  L-förmigen,  schlitzartigen  Durch- 
brechung  ausgebildet  werden,  was  herstellungsmäßig 
nicht  einfach  ist. 

Schliesslich  ist  aus  der  DE-OS  23  27  585  eine  55 
Rundstrickmaschine  bekannt,  die  mit  Nadeln  arbeitet, 
welche  an  ihrem  Schaftteil  jeweils  eine  zur  magneti- 
schen  Nadelauswahl  dienende,  einseitig  verankerte 

Steuerfeder  tragen.  Die  Anordnung  ist  dabei  derart 
getroffen,  dass  die  aus  Stahldraht  von  runder  oder  leicht 
platt  gewalzter,  also  mit  Anflachungen  versehener 
Querschnittsgestalt  hergestellte  oder  aus  dünnem 
Federstahlblech  ausgestanzte  Steuerfeder  mit  ihrem 
Endteil  in  einen  parallelflankig  begrenzten  Schlitz  am 
zugeordneten  Nadelschaftteil  eingepasst  und  in  diesem 
durch  Verstemmen  fixiert  ist.  Auf  diese  Weise  wird  zwar 
eine  formschlüssige  Verbindung  zwischen  dem  Ende 
der  Steuerfeder  und  dem  Nadelschaftteil  erzeugt,  doch 
gewährleisten  die  einzelnen,  im  Abstand  zueinander 
angeordneten  Prägestellen  im  Bereiche  der  Seiten- 
wände  des  Schlitzes  keine  präzise,  seitliche  Ausrich- 
tung  der  Steuerfeder  zu  dem  Nadelschaft.  Da  die 
Steuerfeder  hart  ist  und  deshalb  beim  Verstemmen 
nicht  verformt  wird,  kann  außerdem  nicht  mit  Sicherheit 
ausgeschlossen  werden,  dass  sich  bei  der  schon 
erwähnten  hohen  dynamischen  Beanspruchung  der 
Steuerfeder,  deren  Endteil  mit  der  Zeit  von  den  Ver- 
stemmungen  etwas  freiarbeitet,  womit  die  ganze  Steu- 
erfeder  an  ihrer  Verankerungstelle  begrenzt 
drehbeweglich  würde.  Außerdem  besteht  die  Gefahr, 
dass  der  Schlitz  durch  die  bei  der  Verstemmung  auftre- 
tenden  Querkräfte  aufgeweitet  und  dadurch  das  Hoch- 
kantmaß  des  Schaftes  in  unkontrollierbarer  Weise 
verändert  wird. 

Eine  wesentliche  Verbesserung  der  Verankerung 
der  Steuerfeder  an  dem  Schaft  bringt  eine  aus  der  DE- 
PS  39  15  684  (US-PS  5076074)  bekannte  Ausbildung 
eines  Strickwerkzeuges,  bspw.  einer  Auswahlplatine 
oder  einer  Nadel  einer  Strickmaschine,  bei  dem  in 
einem  entsprechenden  Schaftteil,  anschliessend  an 
eine  zu  der  zugeordneten  Schmalseite  des  Schaftes  hin 
sich  öffnende  schlitzartige  Durchbrechung,  eine  Vertie- 
fung  ausgebildet  ist,  deren  Breite,  quer  zu  der  Längser- 
streckung  der  Durchbrechung  gemessen,  zumindest 
stellenweise  größer  als  die  Breite  der  Durchbrechung 
ist.  Die  Steuerfeder  weist  an  ihrem  Endteil  einen  ent- 
sprechend  der  Breite  der  Vertiefung  verbreiterten  Ver- 
ankerungsabschnitt  auf,  dessen  Dicke  kleiner  oder 
gleich  der  Tiefe  der  Vertiefung  ist.  Die  Steuerfeder  ist  in 
der  Durchbrechung  zumindest  einseitig  seitlich  geführt 
und  mit  ihrem  Verankerungsabschnitt  in  die  Vertiefung 
eingepasst.  Durch  die  Lage  der  Durchbrechung  und  der 
Vertiefung  ist  eine  exakte  Ausrichtung  der  Steuerfeder 
in  der  jeweils  vorbestimmten  Stellung  gewährleistet. 
Gleichzeitig  verhindert  der  verbreiterte  Verankerungs- 
abschnitt  ein  ungewolltes  Verdrehen  der  Steuerfeder. 
Durch  die  Vertiefung  ist  eine  eindeutige  feste  Zuord- 
nung  von  Steuerfeder  und  Schaftteil  sichergestellt,  so 
dass  sich  eine  sehr  genaue  lagerichtige  Montagemög- 
lichkeit  für  die  Steuerfeder  ergibt. 

Alle  die  vorgenannten  Strickwerkzeuge  sind  zwei- 
teilig  ausgebildet,  d.h.  das  eigentliche  Strickwerkzeug 
mit  seinem  Schaft  etc.  und  die  Steuerfeder  werden  als 
getrennte  Teile  hergestellt  und  anschließend  form- 
schlüssig  miteinander  verbunden  sowie  gegebenenfalls 
zusätzlich  gesichert.  Diese  zweiteilige  Gestaltung  des 
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Strickwerkzeuges  ist  verhältnismäßig  aufwendig.  Die 
Aussparung  oder  Vertiefung  ist  außerdem  von  der  der 
Steuerfeder  benachbarten  Schmalseite  des  Schaftes, 
quer  zur  Schaftlängsrichtung  gesehen,  notwendiger- 
weise  beabstandet,  um  in  der  Umgebung  der  Ausspa- 
rung  oder  Vertiefung  ausreichend  Schaftmaterial  für 
eine  sichere  Verankerung  des  eingefügten  Endteiles 
der  Steuerfeder  zur  Verfügung  zu  haben. 

Neuerdings  sind  auch  schon  Platinen  bekannt 
geworden,  die  zusammen  mit  ihrer  Steuerfeder  einteilig 
aus  einem  Stück  gefertigt,  gehärtet  und  geschliffen 
sind.  Entsprechend  dem  Vorbild  der  eingangs  erläuter- 
ten  zweiteiligen  Auswahlplatine  liegt  dabei  das  die  Steu- 
erfeder  mit  dem  Schaft  verbindende,  an  den  Schaft 
angeformte  Endteil  der  Steuerfeder,  quer  zu  der  Schaft- 
längsrichtung  gesehen,  in  beträchtlichem  Abstand  von 
der  der  Steuerfeder  zugeordneten  Schmalseite  des 
Schaftes  entfernt,  an  einer  Stelle,  die  etwa  der  Mitte  der 
Höhe  des  Schaftes  entspricht.  Zwischen  der  Steuerfe- 
der  und  dem  dieser  zugewandten  verbleibenden, 
schmalseitigen  Bereich  des  Schaftes  ist  ein  enger 
schlitzartiger  Raum  ausgespart,  der  zu  dem  freien 
Ende  der  Steuerfeder  hin  sich  öffnet.  Er  erlaubt  der 
Steuerfeder  die  im  Betrieb  zur  Erfüllung  ihrer  Funktion 
erforderliche  freie  Beweglichkeit.  Zu  der  gegenüberlie- 
genden  Schmalseite  des  Schaftes  hin  ist  im  Bereiche 
des  angeformten  Endteiles  der  Steuerfeder  ein  weite- 
rer,  aber  in  Schaftlängsrichtung  kürzerer,  schlitzartiger 
Raum  ausgespart,  der  durch  einen  stehengebliebenen 
Finger  oder  zapfenförmigen  Fortsatz  begrenzt  ist.  Auf 
diesem  starren  Fortsatz  liegt  die  Auflagestelle,  an  der 
die  in  einen  Führungskanal  der  Strickmaschine  einge- 
setzte  Auswahlplatine  auf  dem  Boden  des  Führungska- 
nals  aufliegt  und  die  die  Schwenkachse  enthält,  um  die 
die  Auswahlplatine  im  Betrieb  unter  der  Einwirkung  von 
zugeordneten  Schlossteilen  verschwenkt  wird. 

Diese  Ausbildung  der  Auswahlplatine  birgt  die 
Gefahr  in  sich,  dass  an  der  Steuerfeder,  insbesondere 
im  Bereiche  ihres  an  dem  Schaft  angeformten  Endteils, 
bei  länger  andauernder,  hoher  dynamischer  Belastung 
Ermüdungsbrüche  auftreten. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  deshalb,  ein  Strick- 
werkzeug  der  eingangs  genannten  Art  mit  einenends 
an  dem  Schaft  angeformter  Steuerfeder  zu  schaffen, 
das  sich  ohne  unwirtschaftlich  großen  Herstellungsauf- 
wand  durch  eine  lange  Lebenszeit  und  einwandfreie 
Federungseigenschaften  der  Steuerfeder  auszeichnet. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  weist  das  erfindungs- 
gemäße  Strickwerkzeug  die  Merkmale  des  Patentan- 
spruchs  1  auf. 

Bei  dem  neuen  Strickwerkzeug  ist  die  Steuerfeder 
zumindest  mit  ihrem  an  den  Schaft  anschliessenden 
Endteil  unmittelbar  die  zugeordnete  Schmalseite  des 
Schaftes  begrenzend  an  diesem  angeformt.  Dadurch 
wird  erreicht,  dass  bei  vorgegebenen  Höhenabmessun- 
gen  des  Schaftes,  die  rechtwinWing  zur  Schaftlängs- 
richtung  gemessene  Weite  des  zwischen  der 
Steuerfeder  und  dem  verbleibenden  stegartigen  Schaft- 

abschnitt  ausgesparten  Raumes  vergleichsweise  groß 
ausgeführt  werden  kann,  ohne  die  Funktion  des  Strick- 
werkzeuges  oder  der  Steuerfeder  zu  beinträchtigen. 
Diese  große  Weite  des  ausgesparten  Raumes  erlaubt 

5  es,  die  dem  verbleibenden  Schaftabschnitt  zugewandte 
Oberseite  der  Steuerfeder  zumindest  im  Bereiche 
deren  Endteiles  nach  dem  Stanzen  nachzubearbeiten, 
um  ihre  Oberflächenrauheit  zu  verringern.  Es  wurde 
nämlich  gefunden,  dass  sich  eine  wesentliche  Verbes- 

10  serung  der  Lebenszeit  der  angeformten  Steuerfeder 
dadurch  erzielen  lässt,  dass  deren  Oberfläche  von  den 
von  dem  Stanzvorgang  normalerweise  herrührenden 
Stanzriefen  und  anderen  herstellungsbedingten  Unre- 
gelmäßigkeiten  befreit  wird.  Diese  Riefen  etc.  ergeben 

15  eine  gewisse  Kerbwirkung,  die  als  Ursache  für  einen 
vorzeitigen  Bruch  der  Steuerfeder,  insbesondere  in  dem 
dynamisch  hochbelasteten  Übergangsbereich  ihres 
Endteils  zu  dem  Schaft  erkannt  wurde. 

Außerdem  führt  der  durch  die  Erfindung  ermög- 
20  lichte,  große  freie  Raum  zwischen  der  Steuerfeder  und 

dem  verbleibendem  Schaftabschnitt  zu  einer  wesentli- 
chen  Reduzierung  der  trägen  Masse  des  Strickwerk- 
zeuges.  Dadurch  werden  die  bei  der  Bewegung  des 
Strickwerkzeuges  im  Betrieb  auftretenden  Trägheits- 

25  kräfte  verringert,  mit  der  Folge,  dass  auch  die  im  Betrieb 
auftretende  Wärmeentwicklung  und  der  Verschleiß  an 
den  das  Strickwerkzeug  bewegenden  Schlossteilen 
verringert  werden. 

Schliesslich  kann,  wenn  dies  für  die  Funktion  des 
30  Strickwerkzeugs  von  Bedeutung  ist,  durch  die  erfin- 

dungsgemäße  Ausbildung  der  Steuerfeder  eine 
wesentlich  größere  Beweglichkeit  gegeben  werden  als 
dies  bei  den  meisten  bekannten  Strickwerkzeugen  mit 
einer  Steuerfeder  der  Fall  ist. 

35  In  der  Praxis  hat  es  sich  als  zweckmäßig  erwiesen, 
wenn  der  in  dem  Schaft  ausgesparte  Raum  zwischen 
der  Steuerfeder  und  dem  dieser  zugewandten,  verblei- 
benden  Schaftabschnitt,  etwa  rechtwinklig  zu  der 
Schaftlängsrichtung  gemessen,  zumindest  im  Bereich 

40  des  Endteils  der  Steuerfeder  eine  Weite  aufweist,  die  in 
einem  Verhältnis  von  etwa  wenigstens  2-4:1  zu  der 
Höhe  der  Steuerfeder  in  diesem  Bereich  steht. 

Bei  der  Ausbildung  des  Strickwerkzeuges  in  Form 
einer  Auswahlplatine  ist  es  von  Vorteil,  wenn  die  die 

45  Schwenkachse  enthaltende  Auflagestelle  des  Schaftes 
auf  dem  Boden  der  zugeordneten  Führungsnut  der 
Strickmaschine  an  der  zugeordneten  Schaftschmal- 
seite  in  der  Nähe  des  Endteiles  der  Steuerfeder  liegt, 
d.h.  in  dem  Bereich  des  oberhalb  der  Steuerfeder  lie- 

st?  genden,  stirnseitigen  Randes  des  in  dem  Schaft  ausge- 
sparten  Raumes. 

Während  bei  der  erläuterten,  zum  Stand  der  Tech- 
nik  gehörenden  Ausführung  einer  Auswahlplatine  mit 
angeformter  Steuerfeder  der  zwischen  der  Steuerfeder 

55  und  dem  verbleibenden  gegenüberliegenden  Schaftab- 
schnitt  verbleibende  schlitzartige  Raum  so  schmal  ist, 
dass  eine  Nachbearbeitung  der  diesen  Raum  begren- 
zenden  Oberfläche  der  Steuerfeder  ohne  großen  Auf- 
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wand  praktisch  nicht  möglich  ist,  kann  bei  dem  neuen 
Strickwerkzeug  die  als  erforderlich  erkannte  Verringe- 
rung  der  Oberflächenrauheit  in  diesem  Bereich  in  einfa- 
cher  Weise,  z.B.  durch  Scheuern  der  Strickwerkzeuge 
in  einer  Scheuertrommel  erzielt  werden.  In  Einzelfällen 
ist  auch  ein  Nachschleifen  möglich,  ohne  dass  dazu  zu 
unwirtschaftlich  kleinen  Werkzeugen  Zuflucht  genom- 
men  werden  müsste. 

Zu  den  Strickwerkzeugen,  die  in  der  erfindungs- 
gemäßen  Weise  gestaltet  werden  können,  zählen 
Nadeln,  Platinen  Stösser,  etc.,  kurz  alle  der  Maschenbil- 
dung  dienenden  oder  an  dieser  mitwirkenden  Teile,  die 
mit  einer  solchen  Steuerfeder  ausgerüstet  werden  müs- 
sen. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel  des 
Gegenstandes  der  Erfindung  dargestellt.  Die  Figur  zeigt 
ein  Strickwerkzeug  gemäß  der  Erfindung  in  Gestalt 
einer  Auswahlplatine,  in  einer  Seitenansicht. 

Das  dargestellte  Strickwerkzeug  ist  eine  soge- 
nannte  Auswahlplatine  für  eine  Rundstrickmaschine  mit 
elektromagnetischer  Nadelauswahl,  wie  sie  bspw.  in  der 
DE-PS  37  12  673  beschrieben  ist.  Abgesehen  von  hier 
nicht  weiter  interessierenden  Elementen,  weist  die  Aus- 
wahlplatine  einen  Schaft  1  auf,  auf  dem  ein  Austriebs- 
fuß  2  und  ein  Steuerfuß  3  sitzen.  An  dem  von  dem 
Steuerfuß  3  entfernten  Ende  ist  an  dem  Schaft  1  eine 
feinbearbeitete,  in  der  Regel  geschliffene,  ebene  Anker- 
fläche  4  ausgebildet,  die  in  der  in  der  erwähnten  DE-PS 
37  12  673  beschriebenen  Weise  mit  einem  Auswahlma- 
gneten  zusammenwirkt.  Die  Ankerfläche  4  ist  an  dem 
Schaft  1  auf  der  dem  Austriebsfuß  2  und  dem  Steuerfuß 
3  gegenüberliegenden  Schmalseite  5  vorgesehen. 

Im  Bereiche  dieser  Schmalseite  5  ist  an  dem  Schaft 
1  vorkragend  eine  schmale  längliche  Steuerfeder  vor- 
handen,  die  einstückig  mit  dem  Schaft  1  ausgebildet  ist. 
Die  rechtwinklig  zur  Zeichenebene  gemessene  Dicke 
der  Steuerfeder  entspricht  deshalb  der  Dicke  des  aus 
Stahlblech  ausgestanzten  Schaftes  1  ,  wobei  die  Steu- 
erfeder  6  in  der  Ebene  des  Schaftes  1  liegt.  In  Einzelfäl- 
len  kann  es  mit  Rücksicht  auf  die  zu  erzielende 
Federkennlinie  der  Steuerfeder  6  oder  aus  anderen 
Gründen  zweckmäßig  sein,  die  Dicke  der  Steuerfeder  6 
gegenüber  jener  des  Schaftes  1  zu  verringern.  Dies 
kann  bspw.  durch  einen  an  das  Ausstanzen  sich 
anschließenden  Abpress-  oder  Schleifvorgang  erfolgen. 
Die  Steuerfeder  6  weist  auf  der  einen  Seite  ein  leicht  löf- 
felförmig  gebogenes  freies  Endteil  7  und  auf  der  ande- 
ren  Seite  ein  zweites  Endteil  8  auf,  mit  dem  sie  an  dem 
Schaft  1  angeformt  ist.  Wie  die  Figur  zeigt,  ist  die  Steu- 
erfeder  6  von  dem  Endteil  8  zu  dem  freien  Endteil  7  hin 
leicht  keilförmig  zulaufend  gestaltet  und,  von  unten  her 
betrachtet,  etwas  konkav  gewölbt.  Zwischen  der  Steu- 
erfeder  6  und  der  dieser  gegenüberliegenden  Schmal- 
seite  9  des  Schaftes  1  ist  in  dem  Schaft  1  eine 
randoffene  Ausnehmung  oder  Aussparung  10  ausgebil- 
det,  die  einen  zu  dem  freien  Ende  7  der  Steuerfeder  6 
hin  sich  öffnenden,  freien  Raum  bildet,  der  im  Bereich 
des  Endteiles  8  der  Steuerfeder  6  von  dieser  und  dem 

gegenüberliegenden  Rand  11  des  verbleibenden 
Schaftabschnitts  12  sowie  stirnseitig  von  einem  in  kreis- 
bogenförmig  gebogenen,  absatzlos  in  die  anschlies- 
senden  Randbereiche  übergehenden  Rand  13 

5  begrenzt.  Der  Radius  13a  des  kreisförmig  gebogenen 
Randes  13  ist  größer  als  die  Höhe  des  Endteiles  8  der 
Steuerfeder  6  in  diesem  Bereich.  Er  kann  auch  gleich 
dieser  Höhe  sein,  in  jedem  Fall  ist  aber  eine  Ausrun- 
dung  an  dieser  Stelle  vorhanden. 

10  Die  Figur  zeigt,  dass  die  Steuerfeder  6  mit  ihrer 
Unterseite  14  sich  im  Bereich  ihres  Endteiles  8  unmittel- 
bar  an  den  dem  Steuerfuß  3  gegenüberliegenden 
Schmalseitenbereich  5a  des  Schaftes  1  anschliesst  und 
diesen  fortsetzt.  Die  Steuerfeder  6  ist  deshalb  mit  ihrem 

15  an  dem  Schaft  1  anschliessenden  Endteil  8  unmittelbar 
die  Schmalseite  5a  des  Schaftes  begrenzend  an  diesen 
angeformt.  Dies  steht  im  Gegensatz  zu  solchen 
bekannten  Ausführungsformen,  bei  denen  das  Endteil  8 
der  Steuerfeder  gegenüber  dem  schmalseitigen 

20  Bereich  5a  des  Schaftes  1  in  Richtung  auf  die  andere 
Schaftschmalseite  9  hin  zurückgesetzt  ist. 

In  dem  Übergangsbereich  zwischen  dem  Abschnitt 
5a  der  Schmalseite  5  des  Schaftes  1  und  dem  Endteil  8 
der  Steuerfeder  6  ist  an  dem  Schaft  1  eine  querverlau- 

25  fende  Knickkante  15  ausgebildet,  die  etwa  unterhalb 
des  stirnseitigen  Randes  13  der  Aussparung  10  liegt. 
Die  Knickkante  15  bildet  bei  in  eine  nicht  weiter  darge- 
stellte  Führungsnut  des  Nadelzylinders  der  Strickma- 
schine  eingesetzter  Auswahlplatine,  die  Auflagestelle 

30  für  den  Schaft  1  auf  dem  Boden  der  Führungsnut.  Unter 
der  Einwirkung  der  Steuerschlossteile  wird  der  Schaft 
im  Betrieb  um  diese  Knickkante  15  in  dem  Sinne  ver- 
schwenkt,  dass  mustergemäß  die  Ankerfläche  4  an  der 
Polfläche  des  ebenfalls  nicht  dargestellten  Auswahlma- 

35  gneten  anliegt  und  an  diesem  magnetisch  festgehalten 
werden  kann  oder  unter  der  Einwirkung  der  Steuerfeder 
6  in  einem  Abstand  von  dieser  Polfläche  gehalten  wird. 

Die  Knickkante  15  kann  grundsätzlich  auch  im 
Bereiche  des  Endteils  8  der  Steuerfeder  liegen,  wie  es, 

40  abhängig  von  der  jeweiligen  Ausführungsform,  auch 
denkbar  ist,  sie  im  Vergleich  zu  der  Figur  weiter  zu  dem 
Steuerfuß  3  hin  zu  verschieben. 

Bei  der  Herstellung  der  beschriebenen  Auswahlpla- 
tine  wird  so  vorgegangen,  dass  aus  einem  Stahlblech- 

es  band  zunächst  ein  Rohling  ausgestanzt  wird,  der  dem 
Umriss  der  in  der  Figur  dargestellten  Auswahlplatine 
entspricht,  wobei  allerdings  die  Steuerfeder  6  durch 
einen  bei  1  6  gestrichtelt  angedeuteten  Steg  verlängert 
ist,  der  einenends  bei  17  an  den  Schaft  1  und  ande- 

50  rends  bei  18  an  das  Endteil  7  der  Steuerfeder  6  ange- 
formt  ist.  Die  Aussparung  10  ist  deshalb  ein  ringsum 
geschlossener  Freiraum  in  dem  Schaft  1,  der  nach 
außen  hin  von  der  Steuerfeder  6  und  dem  diese  fortset- 
zenden  Steg  16  sowie  von  den  anschliessenden  Teilen 

55  des  Schaftes  1  umgeben  ist.  Nach  dem  Ausstanzen 
wird  der  Rohling  gehärtet,  wozu  er,  zumindest  bereichs- 
weise,  einer  dazu  zweckdienlichen  Wärmebehandlung 
unterworfen  wird.  Bei  dieser  Härtung  erhält  der  später 

4 
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die  Steuerfeder  6  bildende  Teil  seine  federelastischen 
Eigenschaften.  Alternativ  kann  der  Rohling  aber  auch 
unmittelbar  aus  hartem  Material  ausgestanzt  werden, 
sodass  eine  nachträgliche  Härtung  entfällt. 

Anschließend  wird  wenigstens  der  die  Federzunge 
6  bildende  Teil  auf  seiner  Oberfläche  und  hier  ins- 
besondere  auf  den  der  Unterseite  14  und  der  Oberseite 
19  entsprechenden  Oberflächen,  einer  Oberflächenbe- 
handlung  unterworfen,  um  eine  glatte  Oberfläche  gerin- 
ger  Rauheit  zu  erzielen  und  von  dem  Stanzvorgang 
herrührende  Anrisse,  Riefen  und  dergleichen  Unregel- 
mäßigkeiten  zu  entfernen.  Diese  Oberflächenbehand- 
lung  kann,  wie  sich  gezeigt  hat,  in  einfacher  Weise 
durch  Scheuern  in  einer  Scheuertrommel  geschehen. 
Das  rührt  daher,  dass  zum  einen  die  Federzunge  6 
durch  den  Steg  1  6  gegenüber  dem  Schaft  1  fixiert  ist 
und  zum  anderen,  dass  die  Aussparung  10  in  dem 
Schaft  1  eine  maximale  Weite  aufweist,  so  dass  das 
Scheuermaterial  insbesondere  auch  die  dem  gegen- 
überliegenden  Schaftabschnitt  zugewandte  Oberseite 
19  erreichen  und  glätten  kann. 

Abhängig  von  den  Abmessungen  des  Strickwerk- 
zeuges  und  den  Anforderungen  an  die  Oberflächengüte 
der  Steuerfeder  6,  ist  es  grundsätzlich  auch  denkbar, 
deren  Oberfläche  in  anderer  Weise,  z.B.  durch  Schlei- 
fen  mit  einer  Schleifscheibe  kleinen  Durchmessers  fein- 
zubearbeiten.  Wichtig  ist,  dass  diese 
Oberflächenvergütung  vor  allem  in  Bereiche  des  End- 
teiles  8  und  in  dem  Übergangsbereich  dieses  Endteiles 
8  in  den  Schaft  1  ,  d.h.  an  der  Ausrundung  bei  1  3  erfolgt. 

Anschliessend  an  diese  Oberflächenbehandlung 
wird  der  Steg  16  weggebrochen  oder  weggestanzt, 
wozu  bei  17  und  18  jeweils  entsprechende  Kerben  vor- 
gesehen  sein  können. 

Die  rechtwinklig  zu  der  Längserstreckung  des 
Schaftes  1  gemessene  Weite  der  Ausssparung  10 
hängt  von  den  konstruktiven  Gegebenheiten  des  Strick- 
werkzeuges  ab.  Sie  steht  in  der  Regel  in  einem  Verhält- 
nis  von  etwa  2-4:1  zu  der  Höhe  der  Steuerfeder  6  in 
deren  Endbereich  8.  Unter  der  "Höhe"  der  Steuerfeder 
6  ist  deren  etwa  rechtwinklig  zur  Längserstreckung 
gemessene  Dimension  verstanden. 

Die  Steuerfeder  6  ist  bei  dem  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  von  dem  Schmalseitenbereich  5a  des 
Schaftes  1  schräg  nach  unten  weisend  ausgebildet.  Sie 
liegt  mit  der  Unterkante  ihres  freien  Endteils  7  auf  einer 
durch  die  Knickkante  15  gehenden  Tangente  7a,  7b,  die 
mit  einer  zu  der  Schaftlängsachse  parallelen  Geraden 
1a  durch  die  Knickstelle  15  einen  Winkel  20  ein,  der 
etwa  bei  10°  liegt. 

Patentansprüche 

1.  Strickwerkzeug,  beispielsweise  Auswahlplatine 
oder  Nadel  für  Strickmaschinen,  mit 

einem  flachen  Schaft  (1)  und 

einer  im  Bereiche  einer  Schmalseite  (5)  des 
Schaftes  (1)  vorkragend  angeordneten,  längli- 
chen  schmalen  Steuerfeder  (6),  die  einstückig 
mit  dem  Schaft  (1)  ausgebildet  und  lediglich  an 

5  einem  Endteil  (8)  mit  diesem  verbunden  ist, 
wobei  die  mit  einem  ihr  zugewandten,  schmal- 
seitigen  Bereich  (1  1)  des  Schaftes  (1)  einen  zu 
dem  freien  Ende  (7)  der  Steuerfeder  (6)  hin 
sich  öffnenden,  freien  Raum  (10)  begrenzende 

10  Steuerfeder,  zumindest  mit  ihrem  an  den 
Schaft  (1)  anschliessenden  Endteil  (8),  unmit- 
telbar  die  anschliessende  Schmalseite  (5a) 
des  Schaftes  (1)  fortsetzend  an  diesen  ange- 
formt  ist. 

15 
2.  Strickwerkzeug  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  der  in  dem  Schaft  (1)  ausgesparte 
Raum  (10),  zumindest  im  Bereiche  des  angeform- 
ten  Endteiles  (8)  der  Steuerfeder  (6),  eine  etwa 

20  rechtwinklig  zu  der  Schaftlängsachse  gemessene 
Weite  aufweist,  die  in  einem  Verhältnis  von  etwa  2- 
4:1  zu  der  Höhe  der  Sternerfeder  (6)  in  diesem 
Bereich  steht. 

25  3.  Strickwerkzeug  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  mit 
dem  Schaft  (1)  einstückig  aus  einem  Stahlblech 
ausgestanzte  Steuerfeder  (6),  zumindest  im  Berei- 
che  ihres  angeformten  Endteils  (8),  einer  Oberflä- 

30  chenbehandlung  zur  Verminderung  der 
Oberflächenrauheit  unterzogen  ist. 

4.  Strickwerkzeug  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 

35  Schaft  an  seiner  der  Steuerfeder  (6)  zugeordneten 
Schmalseite  (5)  eine  Auflage-  oder  Schwenklager- 
stelle  (bei  1  5)  aufweist,  die  im  Bereiche  der  stirnsei- 
tigen  Berandung  (13)  der  Aussparung  (10) 
angeordnet  ist. 

40 
5.  Strickwerkzeug  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das 
Endteil  (8)  der  Steuerfeder  (6)  sich  an  den  Schaft 
(1)  in  einem  den  freien  Raum  (10)  stirnseitig 

45  begrenzenden,  ausgerundeten  Bereich  (13) 
anschließt  dessen  Krümmungsradius  (13a)  grö- 
ßer/gleich  der  Höhe  der  Steuerfeder  (6)  in  diesem 
Endteil  (8)  ist. 

50 
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